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OBEROSTERREICH
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Rechenzentrum






4021 Linz

Kärntnerstraße 16

Verbindungsstelle der Bundesländer
beim Amt der Nö. Landesregierung
Schenkenstraße 4

1010 Wien

Stellungnahme zu VST-1712/174; Ergänzung zu PräsI‑520901/192‑RZ‑2005‑Km/Mn;
E-Government; Internet-Policy; Domain-Policy; Domänenregistrierungs-Policy
Sehr geehrte Damen und Herren!

Bzgl. des Schreibens PräsI‑520901/192‑RZ‑2005‑Km/Mn (Stellungnahme zu VST-1712/174) teilen wir mit, dass das Land Oberösterreich zur Ablehnung der Domain-Policy (domainpol 1.0.0) und der Internetdomänenverwaltung gv.at, Naming- und Domänenregistrierungs-Policy (domaingvat 1.0.0) folgende Begründung angibt:

Domain-Policy:

Grundsätzlich wird festgehalten, dass das Dokument einen sehr starken Einfluss in die Abwicklung und Erstellung des Internet-Auftritts des Landes Oberösterreich ausübt (auch wenn einige Punkte als "optional" gekennzeichnet sind). Es ist aus Sicht des Landes OÖ nicht notwendig bestimmte Serviceleistungen zu normieren und dann unter (noch dazu englischen) URL Adressen aufrufbar zu machen ("/bulletin", "/policy" etc.). Eine diesbzgl. Systematik wird kein Bürger erkennen bzw. sich merken.
Desweiteren werden etliche Punkte angeführt, die eine Homepage bieten soll (Sitemap, Glossar, FAQ etc.). Jede Behörde sollte selbst entscheiden, ob diese Funktionalitäten sinnvoll und notwendig sind und wie diese dem Bürger angeboten werden.

Einige Punkte würden auch erhebliche Mehrkosten verursachen (beispielsweise eine mehrsprachige Unterstützung).

In Punkt "(5.3) Organisatorisches" wird auf das Österreichische Sicherheitshandbuch verwiesen. Wie bereits angemerkt, gibt es keine Verpflichtung der Länder zur Einhaltung dieses Handbuchs.

Punkt "(3.6.1) Mitarbeiterverzeichnis": ein Mitarbeiterverzeichnis mit E-Mail Adressen der Mitarbeiter wird jedenfalls, schon aus Sicherheitsgründen,  abgelehnt!

Internetdomänenverwaltung gv.at, Naming- und Domänenregistrierungs-Policy:

Punkt "(5.1.2) Konventionen zur semantischen Gültigkeit von Domänennamen": Das Land Oberösterreich hat sich im Rahmen der Corporate Identity zur Bezeichnung "Land Oberösterreich" entschieden. Diese Bezeichnung soll dadurch auch als Homepage Adresse verwendet werden. Die Adresse "www.land-oberoesterreich.gv.at" ist seit Beginn des Jahres 2005 (Relaunch) aktiv. Eine andere Bezeichnung für die Hauptadresse (zB oberoesterreich.gv.at wie im Dokument beschrieben) soll nicht verwendet werden. Die Domain oberoesterreich.gv.at ist jedoch vom Land OÖ reserviert worden.

Punkt "(5.2.2) Länder, Städte und Gemeinden": es ist nicht einzusehen, warum eine Top-Level Registrierung für Bezirkshauptmannschaften nur im Falle einer gleichzeitigen Subdomänen-Registrierung erfolgen kann.

Die unter Punkt "(11) Vergabe von Subdomänen" angeführte Liste von empfohlenen Subdomänen kann weder am Reference noch unter der angegebenen Adresse am CIO-Webserver gefunden werden.

Mit freundlichen Grüßen

Für das Land Oberösterreich: 

Dipl.-Ing. Mario Klier

Hinweise:
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an das Amt der Oö. Landesregierung, Präsidium - Rechenzentrum, Kärntnerstraße 16, 4021 Linz, und führen Sie das Aktenzeichen dieses Schreibens an.
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Aktenzeichen: PräsI�520901/192ad �RZ�2005�Km/Mn





Bearbeiter: Dipl.-Ing. Mario Klier


Telefon: 0732 / 7720-13374


Fax: 0732 / 7720-13255


E-mail: rz.post@ooe.gv.at
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